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Der Beftlagten wird im Hinblicx auf die Prei+erhöhungsn zum 0'1 ,01_2005 und zum

01 1ü 2005 aufgegebel ihre Kalkulation der easpreise offen zu legen.

Dazu wird der B€klaglen zunäclrst aufgegeben, die ma$geblichen Bezugsverträge rnit

der Fs. E und der Fa. R'. AG vorzuhgen. Die vorgelegte* Verträge

eollen daber sarohl die Freise und Bezugsbedingungen {ür däs Jehr 2004 (vor der

Preiserhöhung) a[§ euch für das Jahr 2005 §fithallen.

Der Beklagten wird weiter aufgegeben. für dre Jahre 2004 und 2005 di€ Preiskalkulati-

on und im Rahrnen dessen die weiteren Kosten (Leitungskosten, Vortrallrekoeten. Fer-

sonalkoste* etc.) und Kalkutationspositionen sowie die Ger,rinnspanne dararbgrn und

zu belegen, die zu diesem Bezuqspreis addiert werden, bis sich der Arbeitspreis ergbi
der in der Taritgruppe,,$o*dervertragspreiBe * W 101 l/Vohnraum ll,, den Klägern in

Rcchftung geäteltt vlird. Bei dieser Oarlegung sind wqiter - wbd€rurn für die Jahre

2004 und 2005 .- atrch dielenigen Kostenpositionerr aufzuführen und eu belegsft, au§

denen sieh der {gleichbleibende} Grundpreis von 14,50 Euro zusartmensetzt.
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Die Kläger werden darauf hingewiesan, dass die zum 01.01.?00G edolgte weitere

PreiserhÖhung lm Laufe des Verfahrens noch zum Gegenstand der mündlichen Ver-

handlung genracht werden kann. lnsofern besteht zur Zeit kein Anlass, die mündliche

Verhandlung ueder zu eröffnen,

Die Parteien werden weiter darauf hingawiesen, dass im vorliegenden Verfahren allein

zu überprüfen ist, ob die Erhöhung des Arbeitspreises durch die Beklagte im Sinne von

§ 315 Abs. 3 BGB der Biltigkeit entspricht. Die Kammer hat dagegen weder zu iiber-

prüfen, ob der ursprünglich mit Verfagsschluss vereinbarte Arbeitspreis dlesen Anfor-

derungen genügt, noch, ob die Bezugspreise, zu denen die Beklagte das Gas bei arr-

d e ren U nterna&Eqt&fl rrkaufl*de r gegeluru des § "3js-4hs'"I.ffi B entsp rechen.

fl
Der Beklagten wird zur Erfüllung der Auflagen eine Frist von drei Woclren gesetzt.

Neuer Terrnin zur rntindlichen Vedrandlung wird nach Erfüllung der Auflagen und Stel-

lungnahrne der Kläger von Amts wegeR bestimmt.

Maurer-Wildernrann Dr. Dfiger Dr. Onderka
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